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Die,:Gemeinde Heidmuhlen hat mit Schreiben vom 1 5:10.2025 und 21.01.2026 beantragt
die obigen bisher noeh.:hiöht gebuchten Flurstücke dem Bestand im Grundbuch von
Heidmühlen 52, in welchem die Gemeinde Heidmühlen als Eigeritümerin eingetragen ist,

; jeweils als neue eigenständige Grundstücke zuzuschreiben.
,. i :

Zur Glaubhaftmachung derAnträge gibt die Gemeinde Heidmühlen an, dass die
Flu rstücke im. Liegenschaftskataster als öffentliche Wege u nd Gewässe f ausgewiesen
sind. ' '

Personen', welche das Eigentum: an den oben genannten Flurstücken.gaRz oder teilweise
in Ansp'ruch nehmen, werden gebeteh, ihr Recht binnen ein'er Frist von einern Monat vom
Tage des Aushangs bei dem,Amtsgericht Bad Segeberg - Gr:undbuchamt - anzurnelden
und'glaubhäft zu machen.,Anderenfalls werden ihre Rechte bei der Einbuchurng der:

Grundstücke nicht be1ücksiohtigt, '
':

Bad Segeherg, 29.01 .2026
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